
Beilage

zum Kollektivvertrag für das

MALER-, LACKIERER- UND
SCHILDERHERSTELLER-

GEWERBE

Lohnordnung

Gültig ab

1. Mai 2019



KOLLEKTIVVERTRAG
abgeschlossen zwischen der Bundesinnung der Maler
und Tapezierer einerseits und dem Österreichischen Ge-
werkschaftsbund, Gewerkschaft Bau-Holz, andererseits.

Artikel I – Geltungsbereich

a) Räumlich: Für das Gebiet der Republik Österreich.

b) Fachlich: Für alle Mitgliedsbetriebe der Bundesin-
nung der Maler und Tapezierer, die den Berufsgruppen
der Maler und Anstreicher, Lackierer, Schilderhersteller,
Vergolder und Staffierer sowie Bodenmarkierer angehö-
ren.
Bei Betrieben, die gleichzeitig mehreren Arbeitgeberor-
ganisationen angehören, ist in Zweifelsfällen die Ver-
tragszugehörigkeit nach den Grundsätzen des Arbeits-
verfassungsgesetzes zu beurteilen.

c) Persönlich: Für alle Arbeiter, Arbeiterinnen und Lehr-
linge mit Ausnahme der Angestellten im Sinne des Ange-
stelltengesetzes und der kaufmännischen Lehrlinge.

Artikel II – Lohnerhöhung

a) Die kollektivvertraglichen Mindestlöhne und Lehrlings-
entschädigungen werden per 1.5.2019 für eine Laufzeit
von 12 Monaten in lit. b) neu festgesetzt.
Die bis 30.4.2020 geltenden kollektivvertraglichen Min-
destlöhne und der Eurobetrag des Taggeldes gem. Arti-
kel XV.A Ziffer 4 werden per 1.5.2020 für eine Laufzeit
von 12 Monaten um 1,3% zuzüglich der durchschnittli-
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chen Inflationsrate (März 2019 bis Februar 2020 gemäß
VPI 2015 der Statistik Austria) erhöht und in einer zu die-
sem Stichtag veröffentlichten Lohnordnung neu festge-
legt. Die bis 30.4.2020 geltenden Lehrlingsentschädigun-
gen werden per 1.5.2020 für eine Laufzeit von 12 Mona-
ten um 6% erhöht.

b) Beilage gemäß V./RKV

I. Kollektivvertragslöhne
Stundenlohn
ab 1. Mai
2019
€

Facharbeiter mit Lehrabschlussprüfung nach
dem 3. Verwendungsjahr ........................... 12,23
Facharbeiter mit Lehrabschlussprüfung ab
dem 1. Verwendungsjahr ........................... 11,12
Qualifizierter Arbeitnehmer nach dem 3. Be-
rufsjahr sowie Facharbeiter mit abgeschlosse-
ner dreijähriger Lehrzeit ohne Lehrabschluss-
prüfung ................................................... 10,99
Qualifizierter Arbeitnehmer ab dem 1. Berufs-
jahr*) ...................................................... 10,23
Helfer ..................................................... 9,84

In den Bundesländern Wien, Salzburg, Kärnten und
Steiermark ist in allen angeführten Lohnsätzen eine Ab-
geltung für die Abnützung von Werkzeugen und Arbeits-
kleidern in der Höhe von 2 Prozent enthalten.
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*) darunter fallen auch jene Arbeitnehmer, die eine Qualifizierungsmaßnahme
nach dem BAG erfolgreich absolviert haben.



II.

Die je nach Dienstvertrag bestehende betragsmäßige
Differenz zwischen dem kollektivvertraglichen Stunden-
lohn und dem tatsächlichen Lohn ohne Zulagen darf
aus Anlass einer kollektivvertraglichen Lohnerhöhung
nicht geschmälert werden. Ist die Differenz in Prozenten
vereinbart, so gilt dies sinngemäß.
Die Spannengarantieklausel gilt nicht für Tirol und Vorarl-
berg.

III. Lehrlingsentschädigung (pro Monat)
ab 1. Mai
2019
€

im 1. Lehrjahr .......................................... 620,00
im 2. Lehrjahr .......................................... 750,00
im 3. Lehrjahr .......................................... 950,00
im 4. Lehrjahr .......................................... 1.150,00

Lehrlinge, die im Lehrverhältnis das 18. Lebensjahr voll-
enden, erhalten mit der dem 18. Geburtstag folgenden
Lohnabrechnungsperiode die Lehrlingsentschädigung
des 2. Lehrjahres. Im 3. bzw. 4. Lehrjahr gebührt eine
Lehrlingsentschädigung wie bisher.
Lehrlinge, die nach Vollendung des 18. Lebensjahres die
Lehre beginnen, erhalten die Lehrlingsentschädigung
des 2. Lehrjahres. Im 3. bzw. 4. Lehrjahr gebührt eine
Lehrlingsentschädigung wie bisher.
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Artikel III – Änderung des
Rahmenkollektivvertrages

Im Artikel III.C wird folgende Ziffer 9 neu eingefügt:
9. Im Sinne des § 11 Abs. 2a KJBG ist bei der Anwen-
dung der Bandbreite die Verteilung der wöchentlichen
Normalarbeitszeit gemäß Ziff. 1 und 2 auch für jugendli-
che Arbeitnehmer/innen und Lehrlinge unter 18 Jahren
zulässig.
Die tägliche Normalarbeitszeit darf höchstens neun Stun-
den betragen.

Im Artikel IV. lit. e) wird folgender Satz ergänzt:
Wird am 24. und 31.12. pro Halbtag Urlaub vereinbart, so
ist nur ein ganzer Urlaubstag vom gesetzlichen Urlaubs-
anspruch abzuziehen.

Artikel IX. wird um folgende Absätze ergänzt:
Für Karenzen, die ab 01.05.2019 oder später begon-
nen haben, gilt nachstehende Regelung:
Karenzen im Sinne des MSchG bzw. VKG innerhalb des
bestehenden Dienstverhältnisses werden für die Bemes-
sung der Kündigungsfrist, die Dauer der Entgeltfortzah-
lung im Krankheitsfall (Unglücksfall) und das Urlaubsaus-
maß sowie der Abfertigung nach ArbAbfG bis zu einem
Gesamtausmaß von 24 Monaten angerechnet.
Die sich aus § 15f MSchG und § 7c VKG ergebenden An-
sprüche sowie die bereits im bestehenden Dienstverhält-
nis angerechneten Karenzen sind beim Gesamtausmaß
von 24 Monaten zu berücksichtigen und stehen nicht zu-
sätzlich zu.
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Dieses Gesamtausmaß gilt auch bei Teilung der Karenz
zwischen Mutter und Vater im Sinne des MSchG bzw.
VKG für dasselbe Kind oder nach Mehrlingsgeburten.

In Artikel X. lautet der erste Satz wie folgt:
Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Fortzahlung des Loh-
nes, insbesondere aus folgenden Gründen:

Artikel X. lit. c) Ziffer 4 entfällt.

Artikel XII lautet neu wie folgt:
XII. Ambulatorische Behandlung und Gesunden-

untersuchung

Bei ambulatorischer Behandlung bzw. Gesundenunter-
suchung behält der Arbeitnehmer den Anspruch auf Fort-
zahlung des Lohnes für die notwendig versäumte Ar-
beitszeit, sofern sie nicht außerhalb der Arbeitszeit erfol-
gen konnten.

Im Artikel XIV. werden die bisherigen Absätze zu Ziffer 1.
Als neue Ziffer 2 wird eingefügt:
2. Arbeitnehmer, die außerhalb der Normalarbeitszeit ein
vom Arbeitgeber zur Verfügung gestelltes Mannschafts-
transportfahrzeug zum Zweck der Beförderung anderer
Arbeitnehmer zu oder von auswärtigen Arbeitsstellen
(Baustellen) lenken, um dort die eigentliche Arbeitsleis-
tung zu erbringen, haben für die Dauer des Lenkens
des Fahrzeuges Anspruch auf eine Lenkzeitvergütung
in Höhe von € 11,21 pro Stunde. Die Lenkzeit ist nach
der Fahrzeit, in der der Lenker neben sich noch mindes-
tens einen weiteren Arbeitnehmer befördert, zu bemes-
sen. Eine pauschalierte Regelung ist hierfür zulässig.
Diese Zeiten sind beim Anspruch auf Taggeld zu berück-
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sichtigen. Für Zeiten, für welche eine Vergütung nach Zif-
fer 1 gebührt, gebührt keine Lenkzeitvergütung.
Die Lenkzeitvergütung erhöht sich jeweils zum Wirksam-
keitsbeginn einer kollektivvertraglichen Lohnerhöhung
um jenen Prozentsatz, um den sich die kollektivvertragli-
chen Mindestlöhne erhöhen.

Artikel XV. A wird wie folgt neu eingefügt:
Artikel XV.A Taggeld

1. Arbeitnehmer, die außerhalb des ständigen ortsfesten
Betriebes, für den sie aufgenommen wurden, zur Arbeit
auf Baustellen eingesetzt werden und täglich an ihren
Wohnort zurückkehren erhalten ein Taggeld. Arbeiten
auf Baustellen gelten jedenfalls als Arbeit außerhalb
des ständigen ortsfesten Betriebes.

2. a) Der ständige ortsfeste Betrieb des Arbeitgebers und
der Wohnort des Arbeitnehmers sind im Arbeitsvertrag
oder im Dienstzettel festzuhalten.
b) Wohnort ist das Gemeindegebiet des Ortes, in dem der
Arbeitnehmer seinen Hauptwohnsitz in Österreich hat.
Einem Hauptwohnsitz in Österreich sind ausländische
Hauptwohnsitze in Grenzbezirken gleichgestellt (Grenz-
gänger), sofern der Arbeitnehmer über keinen Haupt-
wohnsitz in Österreich verfügt.
c) Der Nachweis des Hauptwohnsitzes, an dem der Ar-
beitnehmer seinen tatsächlichen Mittelpunkt der Lebens-
interessen hat, erfolgt durch Vorlage einer amtlichen Be-
stätigung durch den Arbeitnehmer. Eine Änderung dieses
Hauptwohnsitzes ist dem Arbeitgeber unverzüglich be-
kannt zu geben. Erfolgt kein Nachweis durch den Arbeit-
nehmer oder besteht kein Hauptwohnsitz in Österreich
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oder in einem Grenzbezirk, so gilt der Erstaufnahmeort
beim jeweiligen Arbeitgeber in Österreich als Anknüp-
fungspunkt.

3. Der Anspruch auf Taggeld besteht für jene Tage, an
denen eine tatsächliche Arbeitsleistung von mehr als
3 Stunden erbracht wird oder bei Schlechtwetter eine Ar-
beitsbereitschaft von mehr als 3 Stunden besteht.

4. Erfolgt der Arbeitsantritt vom ständigen ortsfesten Be-
trieb bzw. vom Wohnort gemäß Z 2 des Arbeitnehmers
aus, so hat er Anspruch auf Taggeld, sofern der Arbeit-
nehmer im Auftrag des Arbeitgebers auf Baustellen au-
ßerhalb des ständigen ortsfesten Betriebes eingesetzt
wird und täglich an seinen Wohnort zurückkehrt. Das
Taggeld beträgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 3 Stun-
den € 5,60 pro Arbeitstag.
Durch Betriebsvereinbarung kann im Rahmen der ein-
kommensteuerlichen Bestimmungen das Taggeld erhöht
werden.

5. Ansprüche des Arbeitnehmers gemäß Artikel XV
schließen Leistungen gemäß Artikel XV.A aus.

Artikel XVI. lit. a) lautet die Ziffer 4 neu wie folgt und die
Ziffer 5 bis 7 werden ergänzt:

4. beim Spritzen von Nitrolacken, Lack- und Ölfarben,
sowie Kunstharzfarben, Kunstharzlacken, ein- und
mehrkomponentigen Reaktivbeschichtungen und Pul-
verbeschichtungen, die Nitrocellulose enthalten

5. bei Arbeiten auf Dächern mit mindestens 20° Neigung
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6. bei Arbeiten an Eisen- und Holzkonstruktionen in Hal-
len, an Brücken, Über- und Unterführungen ohne völ-
lig abgedeckte oder abgezäunte Gerüste

7. bei Arbeiten auf Schwebe- oder Hängegerüsten

Artikel XVI. lit. b) entfällt.

Artikel XVII. lautet samt Überschrift wie folgt:
XVII. Kündigungsfristen

Die Kündigungsfristen werden im Zusammenhang mit
der ab 1.1.2021 gesetzlichen Neuregelung der Kündi-
gungsfristen neu geregelt:

1. Das Arbeitsverhältnis kann in den ersten sechs Mona-
ten des Arbeitsverhältnisses sowohl vom Arbeitgeber als
auch vom Arbeitnehmer unter Einhaltung einer einwöchi-
gen Kündigungsfrist gelöst werden. Nach einer sechs-
monatigen Betriebszugehörigkeit gilt eine Kündigungs-
frist von zwei Wochen, nach einer 5-jährigen Betriebszu-
gehörigkeit eine Kündigungsfrist von 3 Wochen und nach
einer 10-jährigen Betriebszugehörigkeit eine Kündi-
gungsfrist von 4 Wochen.
Bei Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerkündigung kann das
Arbeitsverhältnis nur zum letzten Arbeitstag einer Ar-
beitswoche beendet werden.

Die Dauer aller Arbeitsverhältnisse eines Arbeitnehmers
beim selben Arbeitgeber werden für die Höhe der Kündi-
gungsfrist zusammengerechnet, sofern jede einzelne
Unterbrechung nicht länger als 120 Tage dauert.
Wird aufgrund betrieblicher Regelung die Unterbrechung
von 120 Tagen überschritten, gilt diese längere Unterbre-
chungsfrist.
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2. Bei Lösung des Arbeitsverhältnisses durch Kündigung
seitens des Arbeitgebers ist dem Arbeitnehmer die not-
wendige Freizeit zum Aufsuchen eines neuen Arbeits-
platzes bis zu einem Fünftel der regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit ohne Schmälerung des Entgelts zu ge-
währen.

3. Eine Kündigungsfrist entfällt während der höchstens
vierwöchigen Probezeit.

4. Der Kündigungsschutz des § 15 Mutterschutzgesetz
bzw. § 7 Väter-Karenzgesetz wird auf die Dauer des bun-
desgesetzlich geregelten Anspruches auf Kinderbetreu-
ungsgeld erstreckt.

Artikel IV – Wirksamkeitsbeginn
und Geltungsdauer

Der Kollektivvertrag beginnt seine Wirksamkeit am 1. Mai
2019 bzw. 1. Mai 2020. Die Lohnsätze gelten bis 30. April
2020 bzw. 30. April 2021.

Wien, am 2. April 2019
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Für die
Bundesinnung der Maler und Tapezierer

KommR Erwin
Wieland

Bundesinnungsmeister

Mag. Franz Stefan
Huemer

Geschäftsführer

Für den
Österreichischen Gewerkschaftsbund

Gewerkschaft Bau-Holz

Abg.z.NR Josef
Muchitsch

Bundesvorsitzender

Mag. Herbert Aufner
Bundesgeschäftsführer
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